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Einladung zur 

Generalversammlung  

der Elektra Oberlunkhofen 

 

Donnerstag, 24. April 2008, 20.00 Uhr 

in der  

Rôtisserie Kellerämterhof, Oberlunkhofen 

 
 

Vortrag zum Thema 
Heizsysteme für Heizen und zur Warmwassererwärmung 

Herr Guido Meienhofer, Energieberatung Freiamt 
 
 
 
Sie, geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter sind 
herzlich zu unserer ordentlichen Generalversammlung eingeladen.  
Wir offerieren Ihnen traditionsgemäss ein Nachtessen.
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3. Jahresbericht 2007 des Präsidenten 
 
Liebe Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Sämtliche neue MitgliederInnen der Genossenschaft heissen wir herzlich willkommen und 
danken für das Interesse an der Elektra. 
 
Der Bundesrat hat am 14. März 2008 die Stromversorgungsverordnung (StromVV) und die 
revidierte Energieverordnung (EnV) verabschiedet. Die beiden Verordnungen konkretisie-
ren die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen für Grossverbraucher sowie die Ein-
führung der kostendeckenden Einspeisevergütung per 1. Januar 2009. Die Strommarktöff-
nung in der Schweiz wird per 1. Januar 2009 zur Tatsache.  
Die wesentlichen Hauptkriterien des künftigen Strommarktes lauten wie folgt: 
 
Strommarktverordnung 
● Per 1. Januar 2009 können ca. 5500 Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von  
   minimum 100 Megawattstunden ihren Stromlieferant frei wählen. 
● Regelung für den Netzzugang sowie das Entgelt für die Netznutzung (Entschädigung zu  
   Gunsten der örtlichen Elektroversorgungsunternehmung). 
● Die Grundversorgung für den Endverbraucher, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt  
   (geplant 2014) am freien Markt teilnehmen, ist weiterhin gewährleistet. 
 
Energieverordnung 
●  Kostendeckende Einspeisungsvergütung für Strom aus erneuerbaren Energien  
    (Wasserkraft bis 10 Megawatt, Photovoltaik, Windenergie, Geothermik, Biomasse und  
    die Abfälle aus Biomasse). 
● Zuschlag von jährlich 0.6 Rappen pro Kilowattstunden auf die Übertragungskosten der  

Hochspannung. 
●  Für die kostendeckenden Einspeisungsvergütungen steht somit jährlich ein Förder- 

beitrag von ca. 320 Mio. zur Verfügung. 
● Verschärfte Anforderungen an Haushaltlampen per 01.01.2009. Zugelassen sind dann  

nur noch Lampen die mindestens der Energieeffizienzklasse E entsprechen (Lampen  
mit der Energieklasse F und G werden vom Markt verschwinden). 
 

Regulator 
●  Die Elektrizitätskommission (ElCom) ist der neugeschaffene Regulator des Strom- 

marktes. Die ElCom hat die Kompetenz die Netznutzungsentgelte und die Elektrizitäts- 
tarife zu überprüfen, bei ungerechtfertigten Gewinnen Absenkungen anzuordnen. Die 
weitere Tätigkeit der ElCom beinhaltet die Beurteilung von Streitfällen im Bereich 
der kostendeckenden Energieeinspeisungsvergütung. 

 
Auf Grund der terminlichen Vorgaben der Verordnungen sind die Massnahmen im Zu-
sammenhang mit der Marktöffnung per 01.01.2009 effizient zu veranlassen, um die Vor-
gaben termingerecht zu erfüllen. 
Der Vorstand bearbeitet zur Zeit mit einem neutralen Branchendienstleitungs-Unternehmer 
(Firma Encontrol AG, Niederrohrdorf) nach strukturierten Verordnungs- und Terminvorga-
ben die Anlagebewertung der Elektra Oberlunkhofen sowie die Festlegung des Netznut-
zungsentgelts. Die Publikation der Kennzahl des Netznutzungsentgelts muss bis zum 31. 
August 2008 erfolgt sein. 
 
 
 



 

   4

 
Das Geschäftsjahr 2007 der Elektra Oberlunkhofen war geprägt von normalen Aktivitäten 
im Bereich Unterhalt und der zeitgemässen Erneuerungen von Anlagen und Anlage-
bauteilen. 
Der Vorstand der Elektra Oberlunkhofen konnte die angefallenen Arbeiten für die Ge-
schäftsführung, Anschlussbewilligungen für Neu- und Umbauten, Erweiterungen und den 
Unterhalt der bestehenden Werkanlagen im Berichtsjahr in sieben ordentlichen Sitzungen 
erledigen. Die Betriebsleitung, Verwaltung und die weiteren Vorstandsmitglieder haben 
diverse Kunden-, Behörden- und Lieferantenbesprechungen im Rahmen der jeweiligen 
Kompetenz- und Verantwortungsbereiche erledigt.  
Neben der ordentlichen Geschäftstätigkeit war der Vorstand an der KEGA07 im Zelt der 
„Erneuerbaren Energien“ u.a. mit den Themen Stromeffizienz im Haushalt und am Ar-
beitsplatz und dem Stromtandem „WadenWatt“ vertreten. 
 
Bitte besuchen Sie unsere Homepage! www.oberlunkhofen.ch - Gemeindewerke - Elektra 
dort sind alle Angaben und Informationen der Elektra Oberlunkhofen enthalten. Machen 
Sie von der Möglichkeit Gebrauch, und teilen Sie uns Ihre Meinungen, Anliegen und Anre-
gungen mit. 
 
Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter, wir danken für das entge-
gengebrachte Vertrauen. Der Vorstand der Elektra dankt ebenfalls dem Gemeinderat O-
berlunkhofen und dem Vorstand der Vereinigten Wasserversorgung Oberlunkhofen-Arni-
Islisberg für die stets kooperative Zusammenarbeit. 
 
Meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen spreche ich den Dank für ihren 
Einsatz im Geschäftsjahr aus, insbesondere mit den zusätzlichen Aktivitäten der Marktöff-
nung. Sämtlichen Funktionären, der Kontrollstelle und allen, die zum reibungslosen Be-
triebsablauf der Elektra in irgendeiner Form beigetragen haben, sprechen wir unseren 
Dank aus. 
 
Thomas Hagenbuch, Präsident 
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4. Rechnung 2007 
 
 
Die Rechnung 2007 wurde durch unseren langjährigen und kompetenten Kassier, Bern-
hard Hagenbuch einwandfrei geführt. Die Rechnungsstellung und vor allem das Inkasso-
wesen erfordert zunehmend ein grösseres zeitliches und fachliches Engagement. Die 
Rechnung 2007 ist auf der letzten Innenseite dieser Einladung enthalten. Der Vorstand 
dankt Bernhard Hagenbuch und seiner Frau Anna für das Engagement zu Gunsten der 
Elektra Oberlunkhofen. 
 
 
 
5. Budget 2008 
 
 
Das Budget 2008 weist einen kleinen Gewinn aus. Es ist auf der letzten Seite aufgelistet. 
Der Vorstand empfiehlt das Budget zur Annahme. 
 
 
 
6. Anpassung Statuten und Betriebsreglement 
 
 
Die Strommarktöffnung per 01.01.2009 bringt auch für die Elektra Oberlunkhofen als Ver-
teilnetzbetreiber massive Veränderungen. Die Nutzung des Elektrizitätsnetzes (Netzzu-
gang) und das Entgelt für die Netznutzung, sowie die Stromlieferung (ab 01.01.2009 für 
grosse Endverbraucher frei wählbar) sind aktuell die wichtigsten flankierenden Massnah-
men. Auf den Grundlagen der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie unter Aufsicht des 
Marktregulators ElCom sind alle Verteilnetzbetreiber direkt am Strommarkt und müssen 
auf Marktveränderungen aktuell reagieren können. 
Damit der Vorstand über die notwendigen Kompetenzen im Rahmen des neuen Strom-
markts verfügt, sind Statuten und das Betriebsreglement der Elektra Oberlunkhofen ge-
ringfügig anzupassen. Eine umfassende Überarbeitung auf der Grundlage der neuen Ge-
setze und Verordnungen ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. 
 
Die drei vorgeschlagenen Anpassungen betreffen zwei Artikel der Statuten (Art. 7 und 14) 
und ein Artikel des Betriebsreglementes (Art. 37). Die Befugnisse der Generalversamm-
lung und die Rechte und Pflichten des Vorstands betreffend die Tarife resp. Netznut-
zungsentgelt und die Energiepreise sind neu zu regeln. 
 
Die konkreten Anpassungen in den Statuten und im Betriebsreglement sind in der nach-
stehenden, synoptischen Darstellung (Vergleich aktuelle Fassung / beantragten Anpas-
sungen GV 2008) enthalten. 
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Statuten Elektra           Beantragte Anpassung GV 2008 
vom 17.06.1987, Teilrevision vom 19.04.2001  (unterstrichen hervorgehoben) 
Betriebsreglement 
vom 17.06.1987, Teilrevision vom 14.04.1999   
(Aktuelle Fassung)            

Statuten 
Art. 7 Befugnisse der Generalversammlung 

Statuten 
Art. 7 Befugnisse der Generalversammlung 

Die Generalversammlung hat folgende 
Befugnisse: 
a) Wahl des Vortandes und dessen Präsidenten, 
b) Wahl der Kontrollstelle, 
c) Rechnungsabnahme, 
d) Festsetzug der Tarife, 
e) Beschlussfassung über die Erweiterung des 
    Netzes und Transformatorenstationen, die 
    die Kompetenzsumme des Vorstands  
    übersteigen; 
f) Festsetzung der Entschädigung für Angestellte 
   und Vorstandsmitglieder, 
g) Behandlung von Rekursbegehren ausge- 
    schlossener Mitglieder, 
h) Revision der Statuten und des Reglements,  
i) Auflösung und Liquidation der Genossenschaft. 

Die Generalversammlung hat folgende 
Befugnisse: 
a) Wahl des Vortandes und dessen Präsidenten, 
b) Wahl der Kontrollstelle, 
c) Rechnungsabnahme, 
d) Festsetzug der Anschlussgebühren, 
e) Beschlussfassung über die Erweiterung des 
    Netzes und Transformatorenstationen, die 
    die Kompetenzsumme des Vorstands  
    übersteigen, 
f) Festsetzung der Entschädigung für Angestellte 
   und Vorstandsmitglieder, 
g) Behandlung von Rekursbegehren ausge- 
    schlossener Mitglieder, 
h) Revision der Statuten und des Reglements,  
i) Auflösung und Liquidation der Genossenschaft. 

Statuten 
Art. 14 Rechte und Pflichten des Vorstandes 

Statuten 
Art. 14 Rechte und Pflichten des Vorstandes 

Der Vorstand hat folgende Rechte und Pflichten: 
a) Führung des Genossenschaftsbetriebes nach  
    ökonomischen und ökologischen Gesichts- 
    punkten, 
b) Aufnahme beziehungsweise Ausschluss 
    von Mitgliedern, 
c) Vertretung der Genossenschaft nach aussen, 
d) Vorbereitung und Aufstellung der Traktanden- 
    liste zur Generalversammlung, 
e) Aufstellung von Jahresrechnung und Jahres- 
    bericht, 
f) Einberufung der Generalversammlung, 
g) Vollziehen der Beschlüsse der General- 
    versammlung, 
h) Aufnahme von Darlehen. 

Der Vorstand hat folgende Rechte und Pflichten: 
a) Führung des Genossenschaftsbetriebes nach  
    ökonomischen und ökologischen Gesichts- 
    punkten, 
b) Aufnahme beziehungsweise Ausschluss 
    von Mitgliedern, 
c) Vertretung der Genossenschaft nach aussen, 
d) Vorbereitung und Aufstellung der Traktanden- 
    liste zur Generalversammlung, 
e) Aufstellung von Jahresrechnung und Jahres- 
    bericht, 
f) Einberufung der Generalversammlung, 
g) Vollziehen der Beschlüsse der General- 
    versammlung, 
h) Aufnahme von Darlehen. 
i) Festlegung des Netznutzungsentgelts, die 
   Energiepreise und den anzuwendenden Tarif 

Betriebsreglement 
Art. 37 Tarife 

Betriebsreglement 
Art 37. Tarife 

Die Tarif- und Gebührenordnung wird von der 
Generalversammlung der Elektra auf Antrag des 
Vorstandes festgesetzt. Über den im Einzelfall 
anzuwendenden Tarif entscheidet der Vorstand. 

Die Anschlussgebühren werden von der General-
versammlung der Elektra auf Antrag des Vor-
standes festgesetzt. Über das Netznutzungsent-
gelt, die Energiepreise und den im Einzelfall an-
zuwendenden Tarif liegt in der Kompetenz des 
Vorstands. 

 
 
 
 
7. Verschiedenes und Umfrage 
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PROTOKOLL DER 95. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 
DER ELEKTRA OBERLUNKHOFEN 

VOM DONNERSTRAG, 26. APRIL 2007, 20.00 UHR 
IM RESTAURANT CENTRAL, OBERLUNKHOFEN 

 
Am 26. April 2007 wird die ordentliche Generalversammlung vom Präsidenten, Thomas 
Hagenbuch eröffnet. Der Vorsitzende begrüsst alle Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter. 
 
Die offizielle Versammlung wird wie schon letztes Jahr  erst nach dem Nachtessen ab-
gehalten. 
 
Speziell begrüsst Thomas Hagenbuch, Harry Manser (Kontrollstelle, Elektra Oberlunkho-
fen) Rolf Stamm (Gemeinderat) und Guido Brumann (Alt-Präsident Elektra).  
 
Entschuldigt haben sich Erwin Eichenberger (Gemeindeschreiber), Dr. Samuel Mauch,  
Erich Sidler, Stefan Biderbost und Vitus Biderbost. 
 
Für die im vergangenen Jahr verstorbenen Personen (Genossenschafterin-
nen/Genossenschafter, Einwohnerinnen/Einwohner) bittet der Präsident um eine Ge-
denkminute. 
 
Er  weist darauf hin, dass die heutige Generalversammlung zwecks einfacherer Protokoll-
führung und Vollständigkeit auf Tonband aufgezeichnet wird.  
 
Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt. 
 
Traktandum 1 / Wahl eines Stimmenzählers  

 
Gemäss Präsenzliste sind 19 Personen inkl. aller 5 Vorstandsmitglieder anwesend. 
Stimmberechtigt 19 Personen; absolutes Mehr 10 Personen. Thomas Hagenbuch weist 
darauf hin, dass pro Haushalt oder anwesendes Ehepaar nur eine Person stimmberechtigt 
ist. 
Bis zum Versand der diesjährigen GV- Unterlagen zählt die Elektra 134 Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter. 
 
Die Generalversammlung ist beschlussfähig. 
 
Als Stimmenzähler wird Eugen Huber vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt. 
 
Traktandum 2 / Protokoll der GV vom 27. April 2006 

 
Das Protokoll der 94. Generalversammlung der Elektra Oberlunkhofen vom 27. April 2006, 
Seite 5 – 7,  verfasst von Gabi Züger, geprüft vom Vorstand und unterzeichnet von Tho-
mas Hagenbuch, wird mit kleinem Nachtrag (Dauer Generalversammlung) einstimmig an-
genommen. 
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Traktandum 3 / Jahresbericht des Präsidenten 2006 

 
Der Bericht gibt Auskunft über das Geschäftsjahr 2006 / d.h. neben der ordentlichen Ge-
schäftstätigkeit war das Jahr geprägt von normalen Aktivitäten im Bereich Unterhalt und 
zeitgemässer Erneuerung. Im Speziellen war die Betriebsleitung mit der Planung und Rea-
lisierung des Netzschutzes beschäftigt. Mit der neuen Anlage in der Trafostation „Lätten“ 
werden Störungen (Erd- und Kurzschlüsse) im Netz der Elektra festgestellt und gleichzei-
tig wird die automatische Abschaltung ausgelöst. Der Präsident informiert auch über die 
Schlussabstimungen im National- und Ständerat vom 23. März 2007, die seit der Volksab-
stimmung vom 22.9.02 über das Elektromarktgesetz (EMG) andauernde Rechtsunsicher-
heit beendet. 
 
Der Betriebsleiter Guido Gumann gibt Erläuterungen zum Netzschutz der Elektra Ober-
lunkhofen. Die Gesamtkosten inkl. Eigenleistungen belaufen sich auf ca. Fr. 50'000.-. 
 
Eugen Huber: Ist Guido Gumann der einzige der für den Netzschutz zuständig ist? 
Guido Gumann:  Wir haben noch 3 zusätzliche Platzmonteure im Pikettdienst und auch 
das AEW hilft der Elektra. 
 
Der Jahresbericht, abgedruckt auf Seite 3 der GV-Einladung wird ohne Nachtrag und Er-
gänzungen einstimmig angenommen. 
 
 
Der Präsident bedankt sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für die kooperative und kolle-
giale Zusammenarbeit und den Einsatz zu Gunsten der Elektra mit dem  Ziel die Abläufe 
zu vereinfachen und verbessern und einen Beitrag zu leisten für eine schlanke und effi-
ziente Organisation. 
 
Traktandum 4 / Rechnung 2006 
 
Die Zahlen der Betriebs- und Vermögensrechnung 2006 werden von Bernhard Hagenbuch 
erläutert.  
 
3010 Energieeinkauf: Relativ hohe Abweichungen da die Spitzen nicht ganz gleich waren 
wie im Vorjahr. 
4300 Unterhalt der Werkanlagen: Rund Fr. 20'000.- tiefer als im Vorjahr, da der Aufwand 
wesentlich kleiner war. 
4350 Installationskontrollen: Der Kontrolleur hatte nicht so viele  Kontrollen ausgeführt, wie 
geplant waren. 
4401 Abschreibungen Debitoren: Es hatte 3 säumige Zahler, einer davon konnte man 
nicht mehr ausfindig machen. 
4600 Anschaffung Mobiliar/Geräte/Software: Abfragesoftware für Betriebsleiter wurde 
nicht angeschafft. Anschaffung aufs Jahr 2007 verschoben. 
4760 Honorare für Planung und Gutachten: Die Digitalisierung der Pläne wurde vorange-
trieben dadurch entstanden höhere Kosten. 
6100 Energieverkauf: Es konnte wesentlich weniger Baustrom verkauft werden als budge-
tiert. 
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Frage Herr Peixeiro: Was sind Pauschalspesen? 
Antwort B. Hagenbuch: Er erörtert die Beträge. 
 
Der Revisorenbericht über die Rechnung des Geschäftsjahres 2006 wird von Harry Man-
ser verlesen; die Beträge sind in der Buchhaltung deutlich ausgewiesen und ordnungsge-
mäss verbucht. Die Revisoren (Harry Manser, Leo Hagenbuch und Rolf Huber) danken 
Herrn B. Hagenbuch für die sauber und übersichtlich geführte Rechnung und beantragen 
den Vorstand zu entlasten. 
 
Die Betriebs- und Vermögensrechnung 2006  wird einstimmig angenommen. 
 
Traktandum 5 / Budget 2007 
 
Das Budget für 2007 wird von B. Hagenbuch erläutert. 
 
Der Vorstand dankt Bernhard und Anny Hagenbuch und natürlich auch der Kontrollstelle 
für den grossen Einsatz zu Gunsten der Elektra Oberlunkhofen. 
 
Das Budget wird einstimmig angenommen. 
 
Traktandum 6 / Verschiedenes und Umfrage 
 
Rolf Stamm dankt dem gesamten Vorstand für die super Zusammenarbeit mit dem Ge-
meinderat. 
Frage Werner Kaufmann: Warum sollten die Installationskontrollen vorangetrieben wer-
den? 
Antwort Thomas Hagenbuch: Das Gesetz schreibt periodische Kontrollen vor:  
- Restaurants, Banken alle 5 Jahre 
- Landwirtschaft alle 10 Jahre 
- Wohnungen alle 20 Jahre 
Laut Gesetz wäre jeder Eigentümer heute schon selbst verantwortlich für die Veranlas-
sung und Zahlung der periodischen Kontrollen. Die Elektra Oberlunkhofen bietet jedoch 
noch bis zur Strommarktöffnung diese Dienstleistungen. 
 
Markus Boillat feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum im Vorstand der Elektra Ober-
lunkhofen. 
Der ganze Vorstand gratuliert ihm ganz herzlich und hofft auf eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit. 
 
Für das Erscheinen an der Generalversammlung 2007 der Elektra Genossenschaft Ober-
lunkhofen bedankt sich der Präsident Thomas Hagenbuch. Er schliesst die Generalver-
sammlung um 22.05Uhr. 
 
Präsident     Aktuarin 
T. Hagenbuch   G. Züger 
 


